
Stadtrat der Stadt Haldensleben      ,den 13.02.2020 

Der Stadtratsvorsitzende 

 

Beschlussvorlage für den öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses am 27.02.2020 und 

des Stadtrates am 05.03.2020 

 

Gegenstand der Vorlage: 

Entscheidung des Stadtrates über die Einlegung eines Rechtsmittels in der Verwaltungsrechtssache 

der Stadträte Anja Reinke und Thomas Feustel ./. den Stadtrat der Stadt Haldensleben Az.: 9 A 

630/17 MD 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

§§ 124 ff Verwaltungsgerichtsordnung 

Begründung: 

Am 29.01.2020 verkündete das Verwaltungsgericht Magdeburg in der Verwaltungsrechtssache der 

Stadträte Anja Reinke und Thomas Feustel ./. den Stadtrat der Stadt Haldensleben Az.: 9 A 630/17 

MD folgendes Urteil:  

„Es wird festgestellt, dass der unter TOP 21 am 07.09.2017 gefasste Beschluss über die Einlegung 

eines Rechtsmittels gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg im Verfahren 17 A 4/17 MD 

die Kläger in ihren Rechten als Mitglied des Stadtrats der Stadt Haldensleben verletzt hat.“ 

Es handelt sich um ein Organstreitverfahren. Daher war die Klage gegen die Vertretung, also den 

Stadtrat, gerichtet. 

Nach Mitteilung des Prozessbevollmächtigten des Stadtrates Herrn Rechtsanwalt Rasch läuft die Frist 

für die Beantragung der Zulassung der Berufung am 12.03.2020 ab. Daher muss schnellstmöglich 

durch Beschluss des Stadtrates entschieden werden, ob die Zulassung der Berufung beantragt 

werden soll.  

Die Berufung darf allerdings nur dann zugelassen werden, wenn einer von den im Gesetz 

abschließend genannten fünf Zulassungsgründen vorliegt (§ 124 Abs. 2 VwGO): 

1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils 

2. Besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten der Rechtssache 

3. Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache 

4. Divergenz: Abweichung der Entscheidung von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, 

des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 

oder des Bundesverfassungsgerichts 

5. Verfahrensfehler, der die Entscheidung möglicherweise beeinflusst hat 

 



Hierzu liegt die schriftliche Stellungnahme des Rechtsanwaltes Rasch vor, s. Anlage. 

 

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über die Zulassung der Berufung durch Beschluss. Es lässt 

die Berufung zu, wenn in der Zulassungsschrift bzw. der Begründung für den Antrag auf 

Berufungszulassung ein Zulassungsgrund geltend gemacht wird und auch vorliegt. Wird die Zulassung 

der Berufung abgelehnt, wird das angegriffene Urteil rechtskräftig. Wird die Berufung zugelassen, 

muss sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zulassungsbeschlusses begründet werden        

(§ 124a Absätze 5, 6 VwGO). 

 

Das Berufungsverfahren selbst folgt im Wesentlichen denselben Regeln wie das erstinstanzliche 

Klageverfahren. Das Oberverwaltungsgericht überprüft die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

umfassend, also in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (§ 128 VwGO). 

Es entscheidet grundsätzlich nach mündlicher Verhandlung durch Urteil. Es hat allerdings eine Reihe 

weiterer Entscheidungsmöglichkeiten: Bei Unzulässigkeit der Berufung kann nach Anhörung der 

Beteiligten auch durch Beschluss - also ohne mündliche Verhandlung - entschieden werden (§ 125 

VwGO). 

Durch Beschluss kann das Oberverwaltungsgericht auch dann entscheiden, wenn es die Berufung 

einstimmig für begründet oder für unbegründet hält (§ 130a VwGO). 

Schließlich kann es die Sache auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen an das 

Verwaltungsgericht unter Aufhebung des Urteils zurückverweisen (§ 130 Abs. 2 VwGO). 

 

Herr Rechtsanwalt Rasch vertrat den Stadtrat bereits im vorliegenden Verfahren vor dem 

Verwaltungsgericht Magdeburg. Deshalb sollte er auch in einem Berufungsverfahren beauftragt 

werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für das Verfahren 9 A 630/17 rechnet Herr Rechtsanwalt Rasch nach dem RVG ab (keine 

Vergütungsvereinbarung). 

Der Streitwert wurde auf 20.000 € festgesetzt. (Streitwertkatalog Verwaltungsgerichtsbarkeit Punkt 

22.7 Kommunalverfassungsstreit 10.000 €x 2 Stadträte) 

Als Rechtsanwaltsgebühren des Stadtrates fallen im Berufungsverfahren einschließlich des Antrages 

auf Zulassung der Berufung je nach Verlauf des Verfahrens eine 1,6 Verfahrensgebühr, eine 1,2 

Terminsgebühr, die Auslagenpauschale und die Mehrwertsteuer an, das sind 2496,14 € 

Da es sich um ein Organstreitverfahren handelt, sind die Kosten einschließlich der notwendigen 

anwaltlichen Vertretung der beiden klagenden Stadträte aufgrund eines öffentlich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs ebenfalls zu zahlen bzw. zu erstatten, es sei denn, die Klage erfolgte mutwillig 

oder aus sachfremden Erwägungen. 

Die Kosten in kommunalen Organstreitigkeiten, einschließlich der von einzelnen Organen, 

Organteilen oder Organvertretern wegen Verletzung ihrer organschaftlichen Rechtsstellung 

eingeleiteten Gerichtsverfahren fallen im Innenverhältnis der rechtsfähigen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts zur Last, der das Organ zugeordnet ist. 



Als Gerichtsgebühren nach dem GKG fallen 4,0 Gebühren an, wenn die Berufung zugelassen wird, das 

sind 1380 €, bei Ablehnung des Antrages auf Zulassung 1,0 Gebühren (345 €). 

 

Anlagen: 

Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 29.01.2020, Az.: 9 A 630/17 MD 

Stellungnahme von Rechtsanwalt Rasch zu den Berufungsaussichten 

 

Beschlussfassung: 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes 

Magdeburg 9 A 630/17 MD kein Rechtsmittel einzulegen. 

 

 

 

 

Henke 

Stadtratsvorsitzender 

 


